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CER BUNDESMINISTER 

FOH HANDEl, GEWERBE UND INDUSTRIe 

Zl. 10 101/40-I/7/77 

Parlamentarische Anfrage rIr o 1"175/J 
der Abgeordneten Egg, Vleinberger, 
Dro Lenzi und Genossen betreffend 
Billigimporte von Textilien wld Be­
kleidung. 

An den 

Herrn 

Xl V" CCSelzg"bunssperi0de 

Wien, am 28. Juni 1977 

1977 ,,07'" 0 1 
ZU 4;f'1;';7J 

Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

Par 1 a m e n t 

In Bea.ntwortung der schriftlichen Anfrag f3 Nr .. 1175/J 

betreffend Billigimporte "1011 Tex-tilian und Be1cleidu1".g, 

die die Abgeordn.eten Egg, vleinberger, Dr .. Lenzi und Ge­

nossen am 12 0 Mai 1977 an mich richteten, beehre ich 

mich, folgendes mitzuteilen: 

Der Handel mit Textilien ist im Abkommen über den In-

terna tionalen Ha.ndel llli t Text ilien geregelt. Dieses A b-­
kO!lli!len ist am 1. Jänner 1974 in Kraft getreten und. läuft 
am 31 0 Dezelll"ber 1977 au.s. Es wurde vom Parlament einhel­

lig beschlossen und steht auf Gesetzesstufe (EGEl.Nr .. 623/ 

1974) • 

Die Haupt.z ie16 dieses A bk Oilll.l1ensli egen in e i.ner fortschrei­

tenden Liberalisierung des Welthandels mit Textilerzeug­

nissen bei gleichzeitiger Sicherstellm:lg einer geordneten 

Entvlicl{lung und Vermeidung störender Auswtrlcungen auf ein­

zelnen Härkten und in einzelnen Erzeugungsbereichen sowohl 

in Einfuhr- als auch in Ausfuhrländern .. 
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DER BUNDESMiNISiER 
Blatt 2 

FOIl HANDEL, f;1E~VEf<8E UNO INDUSTR!E 

Im Ra:hmen dieses Abkommens hat Österreich hinsichtlich der 

Bekleidungs importe , yor allem aus dr=ffi Fernen Osten, A bkom­

men mit einer Reihe von Exportländern abgeschlossen. 

Diese Ahtcommen lassen sich in zillei Gruppen einteilen und 
zwar in die la::lgfrlstigen Übereinkommen betreffend die Be­
schränkung der Ausfuhr von ~8aumwoll textilien einersei ts und 

die kurzfristigen Übereinkommen über die Beschränkung der 
Ausfuhr von bestimmten ErzeuQ'nissen. aus Bauln\volle und 80n-

·._1 

stigen Spinnstoffen andererse:Lts" 

Zur ersten Gruppe gehöTen die Veroinbarungen mit Indien 

(siehe BGBl .. Nr. 624/1974), der Republik Korea (siehe BGBl. .. 
NI'. 811/1974), Pald.stan (siehe EGBl. rlr. 701'1975) und Äg.yp­

ten (siehe BGBl. Nr. 152/1975). Die Geltungsdauer umfaßt 
den ZeitraUJ:1l yom 1. Jänner 1974 bis 31. Dezember 1977 (Aus­
laufen d.es A bkoIDIl1ens über den Internationalen Handel mit 

Textilien), im Falle Ägyptens reich·t Sie yom 1. Jänner 1975 
bis 31. Dezember 1977. Die Übere inkoIDIi'len mit Indien, Paktstan 

und der Regublik Korea enthalten die Bestimmung, daß eine un­

geb~~rliche Konzentration der Einfuh:ren von Ba1~wolltextilien 

in 1,"arer.ulläßiger lmd zeitlicher Hinsicht zu vermeiden ist .. 

Die zweite Gruppe umfaßt die in der Folge angefü.hrten ku.rz­
fristigen Exportbeschränkungsübereinkommen betreffend be­

stimmte einzelne Textilerzeugnisse aus synthetischen oder 
künstlichen Spinnstoffen bzw. Baumvlol1e, die roi t Hongkong, 
Japan, der Republik Korea, Po:rtugal (für .f.'Iacao) und Singapur 
abgeschlossen wurden und eine unterschiedl iche Gel tungs·­
dauer aufvle isen e 

Land Gel tungsbere.ich 

Republik Korea 1 0 8.1974 - 31~7~1975 

1~8.1975 - 31.7~1976 

1.8.1976 - 31.7.1977 
*) 1.6.1976 - 31.7.1977 

EGBl.Ur. 

625/1974 
486/1 q""~' .- (') 

416/1976 
415/"1976 
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Blatt 3 
DER 6UWJESMINISrER --

fOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Land Geltungsbereich BGBI.Nr. 

. Hongkong 1 .2.1975 31 • '1 .1976 216/1975 

1 • 2 ~ 1975 .. 31 • 1.1976 48'7 j"\ 97i-J I I I,) 

1 .2.1976 - 31.1.1977 ·357/1976 
1 .2. 1977 - 31 • '12. -\ 977 147 tl 977 

.Japan 1.1.1976 - 31.12.1977 4-13/1976 

Portugal 1 .2. 1976 - 31 • 1 .. 1977 4·14/1976 
(für [.'Iacao) 

.. ? 197 7 - 3i~1201977 149/1977 I 0 ,,_ .. " 

Singapur 1.8.1976 ~ 31 ,,' 7.1977 498/1976 

Von den mit der Republik Korea a.bgeschlossenen Abkommen be­

treffen die ersten d.rei genannten Übereinkommen Hemden aus 

Geweben aus diskontinuierlichen sy:n.the·iiis(~hen Spinns'toffen, 

während das unter EGBl. Nr .. 415/1976 angeführte, mit *)be­

zeichnete Übereinkommen, Socken aus synthetischen Spinnstof­

fen zum Gegenstand hat .. Das bei. Hongkong unter BGJ31. Nr. 487/ 
1975 angeführte Über~inkommenbr2.chte lediglich ei.ne for-· 

meIle Ände:rung (statistische Humrnern in Hongkong) des Abkom­

menf:' unter 13GB1. Ur. 216/1975 .. 

Hinsichtlich e insr Verlängerung cl ieser Ex:por-tbeschI'änk1..u,:.gs­

übereinkommen sind mit der Repu·olik Korea und Singap1..Ä.r Ver­

han.dlungen. bereits in i\ussicht genom.men .. Hinsichtlich der 
"b' A' k . t' "'-... (t· + ' . "r • dl 1"" ur logen D. OIiLrnen :tS oea uS 1.0 ... 1 J.g", a.:Le ~ ernc'1n _v.ngen ... u::, 

deren Verlä.ngeI"1.lng zeitgerecht aufzuner!.ffien. 

Eine grundsätzliche EinifSl.A!lg - die beiderseitige Unterfer­
tigung des die::3bezügliehen Übereinkomllwns steht noch aus -

konnte mit f/lalaysia hinsichtlich der Einfuhr 'von 300.000 
StUck Hemden aus diskontinuier1ichen s;ythetischen Spinn­

stoffen fU..r den Zei trm.un 1.Jänner 1977 'bis 31. Dezember 

1977 erzielt werden. 
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Blatt 4 
DER aur..lDESMINISrER . -------

fOR HANDEL. GEWERBE UNO INDUSTRIE 

Um die Durchführung dieser 'bilateraler Abkommen sicherzu­

stellen, habe ich für die betI'effenden Waren jeweils mi"'l; 

Verordnung die Errnächtigu.ng d.er Zollämter zur Erteilung 

von Einfuhrbe ..... .filligungen in vere infanh tel" :b'orm aufgehoben. 

Anzufillu'en wären auch die Vereinbaru.:::lgen Österrej.chs mit 

Hongko:r:.g betreffend Ausstellung von :F~xportautorisa tionen 

(für die Zeit vom 1. August '1974 bis 31. Juli 1975; siehe 

BGBl. Nr. 9/1975 9 für den Zeitra:tlill vom 1. }1ärz 1976bi8 

31. Jänner 1977, siehe BGBl. Nr. 356/1976 und für 1. Febru.ar 
1977 bis 31. Dezember 1977, s iohe BGBl. Nr 0 148/197'0. 
Zielsetzung dieses Ausfuhra.utorisationssystems ist es, 

eine genaue Vorschau über die Ausfuhrtendenzen in solchen 

Fällen zu ermöglichen, in denen so'tliohl Hongkong als auch 

das Einfuhrland, sot1it Österreich, an einer Kontrolle des 

Handels interessiert sind" 11i t diesen .A bkommen \verden alle 

Exporte jener Erzeugnisse J die im Anh~ng dieser A b:.:ommen 

angeführt sind, von der Ausstellung 'Von Exportautorisatio­

nen durch das Handels- lL'1d Industrieministerium in Hongkong 

abhängig gemacht. Gemäß dem zuletzt am 26 .. J'äImer und 4. 

Febru.ar 1977 (BGBl" Nr" 148/1977) abgeschlossenen Abkommen 

kann Österreich die .Aussetz1.mg der Ausstellung von Export­

autorisationen verlangen, wenn nach österreichischer Auf­
fassung der österreichische Harkt durch Einfuhren aus Hong·, 

kong von den durch diese Vereinbarung erfaßten Erzeugnissen 

einer Harktstörung ausgesetzt ist .. 

Aufgrund der erwärmten Schutzbestimmungen, die diese A b-

k h • '"'t '+ ..:l ".L I' ~ ~. "r." I' }' 't OInmen lJe~n ..... '1al. sn, ~s v gru ... Tlusa"z, 1Cll a~e .!:log 1.C u:e1. 

geben, die Importe nicht in einem AUSID.38 vrachsen zu lassen, 

das die heimische i;lirtschaft ernsthaft gefährdet. Im Hin­

blick auf die bisher festgestellten Umgehungs importe habe 

ich meine Beamten angewiesen, bei den Verhandlungen über 
die Verlängeru,ng dieses .Abkommens auf die österreichischen 

1158/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 8

www.parlament.gv.at



OER BUNDESWi!N!STEH 

FOR HANDEL, GEWERBE Ul"JO INDUSTRIE 

'i'lirtschaftsinteressen noch mehr als bisher Bedacht zu 

nehmen. Diese Verhandlungen finden bereits seit Beginn 
d#J~ statt, konnten aber bisher noch nicht zum Abschluß 

gebracht 'tIerden. 

Aufgrund des im ,Jahre 1916 aufgetretenen Verdachtes der 

Einfuhr von Textilien und Konfektionsarzeugnissen unter 

Umgehung der Ursprungsregeln der In tegra tionsa bkommen \V'J.r~· 

den vom Bundesministeriwn für Finanzen vorerst im Bereich 
Wien, Niec1erösterrei.ch und Burgenland jene A ofertigll.ngen 

von Herrenhemden ermi tt:el t, die von Oktober 1975 bis April 

1976 erfolgt sind und für die eine nähere Untersuchung in 

Betracht kam .. Sodann ,,'mrden jene Abfertigu....""'lgsbefunde her­

ausgesucht, die Sendungen betrafen, bei denen infolge des 

v'om ausländischen Versender oder der Speditionsfirma, die 

in Österreich die Verzol1ung durche;efUhrt ha.t, angegebenen 

niedrigen Einzelpre :i.ses eine ge11liss8 Vlahrsche:i..nlichkei t für 

das Zutrefi'en der Verdach tsmomente besta-:'1d., 

Auf diese 1ieise "';urden insgesamt 65 Viarenverkehrsbeschei­

niglm.gen ermi ttel t, von denen 49 in d.er BRD ~ 15 in Italien 

und 1 in den Niederlanden ausgestsllt worden sind .. ])ie 

Warenyerk€·hrsbesch~ini~ln&:e:n vrurden in Juli 1976 den ent-­

sprechenden Zollver'<'faltungen zur Durchfüh:r'u.ng von Verifi­

zierungsverfahren gerD.äf3 Art.. 16 d.es Protokolls Nr. 3 des 

J?reihandelsabk:ol7'L.'11ens Österreich - E:1G Uber.:nittelt. 

In den BeGleitschreiben, in denen CJ.as Verifizierungsbe­

gehren ausführlich begri..i.ndet ';:urc1e 1 \'JU2'den die angeschrie­

'benen ZoJ.lver'h'al.tungcn um entsprechende lVii. ttei.lung für den 

Fall gebeten, daß ihre Erhebu.ngen z.ur 1!'eststelll.mg auch an..,,; 

derer unrichtiger WarenverkehrGbesche inj.gungen der gle ü:!Ilen 

Firma oder aueh anderer Firmen der gletchen oder e1.ne1:' ähn-· 

lichen Branche fUhren solJ.ten~ 
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Blatt 6 
DER aW&DESUHNISTER 

rOR HANDEL, Gt:.'V/ERBE UND INDUSTRIE 

/ 

Bis jetzt hat die ERD das VerifJ.z1.crungs8.nsuchen betref­

fend 46 \'iarenverkehrsbescheinigungen beantvmrtet. 3 \~a­

renverkehrsbescheinigungei.1 befinden sich noch in. Prüfung. 

Von den 46 vJarenyerkehrsbescheinigungen, hinsichtlich 

derer ein Ergebnis bereits vorliegt, "raren 7 richtig t 

6 teilweise richtig und der Rest ~ de~rmach 33, zur Gänze 

zu Unrecht ausgestellt. 

Von den Ita1ien zur Verifizic:cung übersandten 15 1tlaren­

verkehrsbescheinigungen waren 5 richtig und 10 zur-Gänze 
zu Unrecht a1!sgestellt, ebenso dj.e eine holländische \'la­

renverkehrsbescheinigung. 

In Entsprechung des vorhin er\ll~ilinten Ersuchens haben die 

bundesdeutschen Zollbehörden bislang hunderte von Urspl~gs­
na.c.twleisen (EUR~ 1 und EUR. 2) bekanntgegebGIl s die in den 

Jahren 1975 und 1976 zu Un:rech-t a.usgestell t \'lordensind. 
r 

Die bisher übermittelten Daten betreffen etvTa 40 b5.s 50 
bu.ndesdeutsche Exporteure, und neben Hemden auch andere 
textile Xonfektionserzeugnisse. 

Italien lehnte eine spontane Bekanntgabe vo:c. unrichtigen 
Warenverkehrsbesche inig'...mgen ab 9 

In ihren Antworten teilen die befa.ßten Zollver\-.a 1 tungen nur 

mi t, ob die betreffenden Ursprv.1lgsnachweise zu Unrecht aus­

gestellt worden SÜl..d. !<lan kann daher nicht ohne 1-'{eitere 

Prüfung sagen, daß es sich bei allen diesen Fällen um tlUm­
gehur.l.gs importe" handelt., 

Ebenso ist 0S unrichtig, generell yon "Niedrigpreisimportenll 

zu sprechen: nicht wenige der mi tgeteil ten \'Jaren.verkehrs­

bescheinigungen betreffen z.,B. Hemden mi.t·eineill Einstand.s­

preiS von rd. DI\1 15,-- franco Grenze unverzollt pro Stück. 
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Bla.tt 7 
DER BUMDESMINiSTER 

FOR HANDEl, Gl::WER8E UND IfJOUSiRIE 

Aufgrund der bisherigen ErhebungsergebnisB8 vrurde vom Bun­

desministerium für Finanzen eine Überprüfung aller Importe 
enge ordnet 9 die in den Jahren 1974 - 1976 zu den Integra­
tionszöllen getätigt wurden und 1r'laren der TNrn. 60.03 A ,60.03 TI, 

60.04 H, 60.04 TI, 60.05 E 1,60.05 B 3,61 0 01 B, 61.01 C 3, 
61 0 01 TI, 61.02 Es 61,,02 C 3, 61 .. 02 D, 61 .. 03 B 3 und 61 .. 03 C 

betrafen 7 bei denen der Exporteur in der :ERD, in Italien) 
in der. Schvleiz, in Großbritannien bzw o in den Niederlanden 

. seinen Sitz hatte (hinsichtlich der Niederlande erstreckt 
sich diese systematische Überprüfung nur auf Hemden). 

Die entsprechend umfangreichen und arbeitsaufwendigen Er­
hebungen Sind zur Zeit bei den Zolldienststellen im gesam­
ten Bundesgebiet im Gange" Nach A"oschluß dieser Erhebu."'1-

gen \'lird eine entsprechend große Zahl von Verifizierungs -

ansuchen an die Zollvel~~altungen der genannten fünf Staaten 
gerichtet werden. 

Dem Schu.tz gegen Umgehungs importe dient auch der Umstand, 
daß die Ermächtigtmg der Zollämter zur Erteilu."lg von Ein­

fuhrbe\villigungen für \1aren aus Ländern, die nicht dem 
Allgemeinen Zo11- und Handelsabkommen angehören, nur bei 
Direktimporten gilt .. Bei Lieferungen tiber Drittländer ist 
daher die Eewilligung beim Ministerium zu beantragen. 

Weiters gilt gegenüber jenen Staaten, die nicht dem All­
gemeinen Zoll- und Handelsabkommen angehören, sO\'lie gegen­
über jenen Staaten, mi-li denen in bilateralen Verträgen 
Schutz- und Preisklauseln -vereinbart sind, das Vidierun.gs­

verfahren .. 

Am 16. Juni.1977 fand ein Gespr-äch z\vischen Vertretern der 
Bundeskaml.ilCr 1 üer Textili.udustrie und mir statto AufgI'l;md 

der Ergebnisse dieses G~spräches werde ich in Kürze dem 
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DER HU1JDE5MINISTER 
Blatt 8 ---

rClR HANDEl, f.:lEWERBE UND IHDUSTR!E 

AußenJ1andelsbeirat del1 bnt'rurf oinel" Verordnung vorlegen, 

durch die bei tl8stirnmten s b€,sonders gefährdeten Pos:i.tio­

nen des Textil- und Eel:leirlungf:;selci.:or::J Vorsorge getroffen 
. d "11' .J) ~ d' .r.... , 4 h d Wlr , Qa~ Jene. auen, 18 Lur elUS zwec~en~sprec~on e 

vlahrnehmun.g der aus dem Multifaserabkommen erwachsenden 

l\1öglichkei-ten :notwe~1dig sind~ rascher als bisher zur Ver·· 

fügung stehen. 1-\.ußerdeIn wel'de:n diese ~J[a.ßna.hmen auch dem 

Erkennen und der Verfolgung von Umgehullgsimporten förder­

lich sein .. 

Darüber hinaus wBrden a.uch '~lettere Nöglichkei ten geprüft, 

um für die österreichische Textil-· und Bekleidungsindu­

strie faire und gleiche 1tfettbewe:cbsbedingungen noch zu­

verlässiger zu si.chern und damit zur Sicherl.mg der Arbei ts­

plätze der in dieser Industrie Beschäftigten beizutragen. 
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